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1. Einkommensermittlung

Haushaltsangehörige 4 Personen in Berufsausbildung: 1

davon unter 25 2

Einkommen Netto Erwachsene (über 25 Jahre): Einkommen Netto Kinder bis 25 Jahre:

Person 1 1.500,00 Euro Kind 1 800,00 Euro

Person 2 450,00 Euro Kind 2 Euro

Gesamteinkommen: 2.750,00 Euro

2. Ermittlung anrechenbare/ vergleichbare Miete nach 

Wohngeldgesetz (gem. § 6 Abs. 2 WoGV):

Alte Gebühr:

Kaltmiete bisher: 320,25 Euro

Betriebskosten: 100,00 Euro 

Abschlag Heizkosten: Nein Höhe 0,00 Euro

Abschlag Warmwasserkosten: Nein Höhe 0,00 Euro

Abschlag Energiekosten: Nein Höhe 0,00 Euro

Anrechenbare Gebühr alt: 420,25 Euro Bisherige Gebühr inkl. Heizk.,Strom usw. 641,00 Euro

Neue Gebühr

Gesamtgebühr 1.155,00 Euro

Abschlag Heizkosten: -93,75 Euro

Abschlag Warmwasser: -23,00 Euro

Abschlag Energiekosten: -104,00 Euro

Anrechenbare Gebühr neu: 934,25 Euro Anrechenbare Miete Wohngeld 909,80 Euro

Differenz: 24,45 Euro

3. Vergleich Einkommen und Nutzungsgebühr 

Verbliebenes Einkommen Alt: 2.329,75 Euro Regelbedarf Hartz IV: 1.465,00 Euro

Verbliebenes Einkommen Neu: 1.815,75 Euro

Umwandlung möglich: Nein Höchstgrenze Wohngeld: 1.452,20 Euro

Mietangebot WDF Euro Aufschlag Arbeit (100 €/Person): 400,00 Euro

Aufschlag Ausbildung (100 €/Azubi): 100,00 Euro

Aufschlag Kinder unter 25 (50€/Kind): 100,00 Euro

Aufschlag Alleinerziehend (110€): 0,00 Euro

Berechtigtes Mindesteinkommen: 1.952,20 Euro

vorläufige Ermäßigung: 136,45 Euro

Abschlag Ablehung Mietvertrag: 0,00 Euro

Aufschlag Mindestgebühr 10 %: 705,10 Euro

Mögliche Ermäßigung: 136,45 Euro

Höchstbetrag Ermäßigung: 449,90 Euro

Vorläufige Überbrückung bei höherem Einkommen: Ausübung des Ermessen durch das Härtefallteam:

Kaltmiete €/m² (Mietpreis WDF) 7,50 Euro/m² Euro

Nebenkosten €/m² 5,53 Euro/m² Euro

Gesamtmiet €/m² 13,03 Euro/m² Euro

Quadratmeter 75 m² Euro

Gesamtmiete 977,25 Euro
Vorübergehende Überbrückung: 177,75 Euro Festsetzung der Ermäßigung: 0,00 Euro
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